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Einladung zur 
Gemeindeversammlung  

 

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger 

 

Der Gemeinderat freut sich, Sie zur Gemeindeversammlung am Freitag, 19. November 2021, 19:30 Uhr in die Mehr-

zweckhalle Hohenrain einladen zu dürfen. Mit viel Vorfreude schauen wir dem persönlichen Treffen mit Ihnen, 

liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, entgegen, an welchem wir gemeinsam über folgende Geschäfte beraten 

und Beschluss fassen werden: 

 

Traktanden 

 Kenntnisnahme der Gemeindestrategie Hohenrain 2030 

 Kenntnisnahme des Legislaturprogramms 2020 - 2024 

 
Fortsetzung auf Seite 2 

 

Platzhalterbild mit Rechtsklick ersetzen.



 Aufgaben- und Finanzplan 2022-2025 / Budget 2022 mit Steuerfuss 2.15 Einheiten (unverändert) 

3.1. Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplans 2022–2025 

3.2. Beschluss des Budgets 2022 mit Steuerfuss 

 Zusicherung des Gemeindebürgerrechts - Dana Schnabel 

4.1. Dana Schnabel, 1978, Sennweidstrasse 13, 6276 Hohenrain, deutsche Staatsangehörige 

 Zusicherung des Gemeindebürgerrechts - Herr und Frau (Baroni) Scheurenberg 

5.1. Carlos Scheurenberg, 1957, Freimatt 4, 6277 Lieli, deutscher und argentinischer Staatsangehöriger 

5.2. Silvia Baroni Scheurenberg, 1960, Freimatt 4, 6277 Lieli, argentinische Staatsangehörige 

 Zusicherung des Gemeindebürgerrechts - Familie Kreher 

6.1. Thomas Kreher, 1979, Sennweidstrasse 13, 6276 Hohenrain, deutscher Staatsangehöriger 

6.2. Tamar Kreher, 1981, Sennweidstrasse 13, 6276 Hohenrain, georgische Staatsangehörige  

6.3. Anni Kreher, 2007, Sennweidstrasse 13, 6276 Hohenrain, deutsche Staatsangehörige 

 Verschiedenes (ohne Beschlussfassung) 

 

Stimmrecht 

Stimmberechtigt sind stimmfähige Schweizerinnen und Schweizer ab dem vollendeten 18. Altersjahr, welche bis 

spätestens am 12. November 2021 in der Gemeinde Hohenrain den politischen Wohnsitz gesetzlich geregelt haben. 

Das unbearbeitete Stimmregister liegt auf der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. 

 

Information 

Die vorliegende Botschaft zur Gemeindeversammlung wird allen Haushaltungen zugestellt. Details zu den Trak-

tanden finden Sie unter www.hohenrain.ch. Allfällige weitere Akten können während zweier Wochen vor der Ge-

meindeversammlung auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden, soweit die Wahrung des Amtsgeheimnisses 

dies zulässt. 

 

Hinweis Corona-Virus 

An der Gemeindeversammlung gilt ein Schutzkonzept. Dieses basiert auf den Richtlinien des Kantons für die 

Durchführung von Gemeindeversammlungen. Personen, die sich krank oder unwohl fühlen, sollen von einer Teil-

nahme absehen. Während der Gemeindeversammlung gilt eine Maskentragpflicht. Die Masken sind von den Teil-

nehmenden selbst mitzubringen. Es gilt keine Zertifikatspflicht. Weitere Informationen zum Schutzkonzept finden 

Sie auf www.hohenrain.ch. 

 

Hohenrain, 14. Oktober 2021 

 

GEMEINDERAT HOHENRAIN 

 

 

 

Alfons Knüsel     Reto Strebel 

Gemeindepräsident    Gemeindeschreiber

http://www.hohenrain.ch/


 

 

Gemäss Gemeindegesetz des Kantons Luzern und der Gemeindeordnung erstellt der Gemeinderat zur langfris tigen 

Planung mit einem Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren eine Gemeindestrategie. Diese wird einmal pro Legislatur 

(alle vier Jahre) überarbeitet und ist spätestens zwei Jahre nach Beginn der jeweiligen Legislaturperiode den 

Stimmberechtigten zur Kenntnisnahme zu unterbreiten. 

Die letzte Kenntnisnahme der Gemeindestrategie durch die Stimmberechtigten erfolgte anlässlich der Gemeinde-

versammlung vom 22. November 2019. Nach der Gesamterneuerungswahl 2020 hat der Gemeinderat die Gemein-

destrategie unter Einbezug der Bevölkerung (⇨World Café) komplett überarbeitet und neu definiert. 

 

Gemeindestrategie Hohenrain 2030 

 

Unser Hohenrain – naturnah, vielfältig und engagiert 

 

 

Die Gemeinde Hohenrain ist eine attraktive, naturverbundene und familienfreundliche Wohngemeinde 

an einzigartiger Lage im Seetal. Sie setzt sich ein für eine qualitätsvolle räumliche sowie bauliche Weiter-

entwicklung in den Ortsteilen und fördert attraktive Naherholungsgebiete und Freizeitangebote.  

 

 

Die Gemeinde Hohenrain pflegt den Austausch mit der Bevölkerung und fördert die Identifikation der 

Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrer Gemeinde. Sie stellt den gleichwertigen Einbezug der Ortsteile 

in die gemeinsame Weiterentwicklung sicher. 

 

 

In der Gemeinde Hohenrain stehen die Menschen mit ihren Bedürfnissen im Zentrum. Die Gemeinde-

verwaltung entwickelt sich zur bürgernahen Dienstleisterin und attraktiven Arbeitgeberin. Die Kommu-

nikation mit den Interessengruppen ist vorausschauend, offen und zeitgemäss. 

 



 

Die Gemeinde Hohenrain setzt sich ein für attraktive Angebote in allen Lebensphasen und fördert gene-

rationenübergreifende Aktivitäten und Hilfestellungen. Das Dienstleistungsangebot des Ibenmoos wird 

zukunftsgerichtet weiterentwickelt. 

 

 

Die Gemeinde Hohenrain gewährleistet ein hochwertiges sowie zeitgemässes Bildungsangebot. Sie ent-

wickelt die Schulorganisation vorausschauend und bedarfsgerecht weiter. 

 

 

Die Gemeinde Hohenrain setzt sich ein für möglichst attraktive Verkehrsverbindungen nach Luzern, in 

regionale Zentren und zwischen den Ortsteilen. Sie gestaltet die zukünftige Mobilität mit eine r ganzheit-

lichen und langfristigen Planung. 

 

 

Die Gemeinde Hohenrain positioniert sich als gewerbe- und landwirtschaftsfreundlicher Standort und 

pflegt den regelmässigen Dialog mit den lokalen Betrieben und der ansässigen Bevölkerung. 

 

 

Die Gemeinde Hohenrain gewährleistet die Qualität der gemeindeeigenen Infrastrukturen und investiert 

gezielt sowie nachhaltig. Sie setzt sich kontinuierlich ein für eine effiziente Nutzu ng von Energie, den 

Klimaschutz und erneuerbare Energien. 

 

 

Die Gemeinde Hohenrain gewährleistet durch den effizienten Mitteleinsatz und die langfristige Finanz-

planung einen ausgeglichenen Finanzhaushalt. Sie setzt sich ein für einen attraktiven Steuerfuss im regi-

onalen Vergleich. 

 

 

Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten von der Gemeindestrategie Hohenrain 2030 zustimmen d 

Kenntnis zu nehmen (Traktandum 1). 



 

 

Auf Basis der Gemeindestrategie hat der Gemeinderat für den Zeitraum 2020-2024 ein Legislaturprogramm erar-

beitet. Das Legislaturprogramm benennt Legislaturziele. Diese sind als Teilziele oder Zwischenziele zur Verwirkli-

chung der langfristigen Gemeindestrategie zu verstehen. Das Legislaturprogramm dient somit also der mittelfris-

tigen Planung und deckt einen Zeithorizont von vier Jahren ab. Es ist einmal pro Legislaturperiode zu überarbeiten. 

Die gefassten Ziele werden den Aufgabenbereichen (Ressorts) zugeordnet und es werden die wichtigsten Massnah-

men definiert, mit welchen die gesetzten Ziele erreicht werden sollen. 

Das Legislaturprogramm legt den Grundstein für den Aufgaben- und Finanzplan und somit für das Budget und die 

anschliessende betriebliche Planung. Im Rahmen der politischen Planung und Kontrolle informiert der Gemein-

derat die Stimmberechtigten jeweils an der Gemeindeversammlung über die Planungsaussichten sowie die Zieler-

reichung. 

 

Legislaturprogramm 2020 - 2024 

Nr. Legislaturziel Wichtigste Massnahmen 

2
0

2
0

 

2
0

2
1
 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

Bezug 
Gemeinde-
strategie 

PRÄSIDIALES UND KULTUR 

1 Weiterentwicklung Dienst-
leistungsorganisation 

 Steigerung Kundenorientierung 
 Stärkung Beratungskompetenzen 
 Kommunikation und Auftritt 
 Ausbau E-Services / Digitalisierung 

     3 

2 Belebung Dorfzentrum  Einbezug lokale Vereine und Interessierte 
 Nutzungskonzept öffentlicher Platz 

     2 

3 Attraktivitätssteigerung Nah-
erholungsgebiet 

 Konzept Wander- und Bikewege 
 Einbezug Sportkoordinator und Interes-

sengruppen 

     1, 2 

4 Einbindung Ortsteile in die 
Gemeindeentwicklung 

 Mitwirkung Ortsteile 
 Jährliche Treffen mit Gemeinderat 

     2 

BILDUNG UND SICHERHEIT 

1 Ein Schulkreis  Konzeptstudie Schulstandorte 
 Umsetzungsplanung und Realisierung 

     5 



Nr. Legislaturziel Wichtigste Massnahmen 
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Bezug 
Gemeinde-
strategie 

2 Räumliche Zusammenfüh-
rung Feuerwehr / Werkhof / 
Ökihof 

 Grundlagenerarbeitung 
 Prüfung Varianten 

     8 

GESUNDHEIT UND SOZIALES 

1 Standortstärkung Ibenmoos  Konzept und Einführung Palliative Care 
 Ausbildung Personal 
 Positionierung / Ausrichtung 
 Gezielte Kommunikation 

     4 

2 Vernetzung Generationen  Bedürfniserhebung und Aktivitätenpla-
nung 

 Schaffung Plattform 

     4 

VERKEHR, UMWELT UND RAUMORDNUNG 

1 Weiterentwicklung Mobilität  Mobilitätskonzept 
 Umsetzungsplanung und erste Realisie-

rungen 

     6 

2 Sanierung Ballwilstrasse 
2. Etappe 

 Variantenentscheid      8 

3 Zusammenlegung Gü-
terstrassen 

 Gründung einer Unterhaltsgenossenschaft 
 Überführung in Betrieb 

     6, 8 

4 Generelle Wasserversor-
gungsplanung Hohenrain 

 Gründung Primärversorgungsorganisa-
tion 

     8 

5 Ausbau Kommunikations-
netze 

 Standortkonzept 5G 
 Ausbau Breitbandnetz 

     8 

6 Reduktion Geruchsemmissi-
onen 

 Erarbeitung und Umsetzung Lösungsan-
sätze 

     7 

7 Schaffung Spezialzone für 
gewerbliche Nutzung 

 Prüfung Realisierbarkeit 
 Teilzonenplanänderung 

     7 
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Bezug 
Gemeinde-
strategie 

8 Projektbezogene Teilzonen-
planänderungen Lieli und 
Kleinwangen 

 Projekt erweitertes Schulhausareal Lieli 
 Projekt Erweiterung Schulhausareal 

Kleinwangen 

     1 

FINANZEN 

1 Revision Finanzstrategie 
(2014) 

 Mitwirkung Controlling-Kommission      9, 2 

2 Gebühren- und Beitragsord-
nung 

 Erarbeitung Rechtserlass 
 Beschluss Stimmberechtigte 

     9 

 

Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten vom Legislaturprogramm 2020-2024 zustimmend Kenntnis 

zu nehmen (Traktandum 2).  



 

 

Der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) ist in verschiedene Aufgabenbereiche (Ressorts) gegliedert. Er definiert für 

jeden Bereich den politischen Leistungsauftrag, zeigt den Bezug zum Legislaturprogramm, die geplanten Projekte 

und Investitionen und gibt Aufschluss über die von den Stimmberechtigten gesprochenen finanziellen Mittel. Der 

AFP umfasst dabei jeweils die Finanzplanung für die nächsten vier Jahre, wobei das erste Planjahr dem Budget 

entspricht. Der AFP wird im Sinne einer rollenden Planung jährlich überarbeitet und den Stimmberechtigten zur 

Kenntnis, beziehungsweise für das Budgetjahr, zum Beschluss unterbreitet. 

 

Finanzlage und Steuerfuss 

Die finanzielle Lage der Gemeinde Hohenrain stellt sich gegenwärtig als angespannt, aber vertretbar dar. Sorge 

bereitet vor allem die Verschuldung. So beträgt die Nettoschuld pro Einwohner gemäss Budget 2022 CHF 2‘133 

und liegt damit deutlich über den kantonalen Vorgaben (siehe auch Finanzkennzahlen Seite 29). Die Herausforde-

rung für die Gemeinde besteht darin, das Schuldenwachstum über die nächsten Jahre zu bremsen und eine Sen-

kung der Pro-Kopf-Verschuldung anzustreben ohne dabei einen langfristigen Investitionsstau auszulösen. Der 

Steuerfuss soll dabei unverändert auf 2.15 Einheiten belassen werden. Wie diese Ziele erreicht werden kön nen, 

wird im Rahmen der geplanten Überarbeitung der Finanzstrategie geprüft. Erfreulich ist, dass sich die Pandemie 

bis anhin weit weniger negativ auf die Gemeindefinanzen ausgewirkt hat als befürchtet und für die Jahre 2023 bis 

2025 aus heutiger Sicht sogar ein positives Gesamtergebnis in Aussicht gestellt werden kann. 

 

Plangrössen 

Der Kanton Luzern teilt den Gemeinden jeweils seine Einschätzungen über das zukünftige Wachstum in Form der 

Budgetinformationen mit. Der Gemeinderat passt jeweils auf Grund der bisherigen Erfahrungswerte und Entwick-

lungstendenzen sowie den spezifischen örtlichen Gegebenheiten, die vom Kanton empfohlenen Planungsparame-

ter an. Dem AFP für die Jahre 2022-2025 liegen die nachfolgenden Plangrössen zugrunde. 



Zusammenfassung der Aufgabenbereiche 

 

 



 

  



Die einzelnen Aufgabenbereiche 

Die Gemeinde Hohenrain gliedert sich in fünf Aufgabenbereiche. Diese stimmen mehrheitlich, aber nicht komplett, 

mit den Ressorts und den Zuständigkeiten im Gemeinderat überein. So wird beispielsweise die Aufgabe „Schul-

gesundheitsdienst“ buchhalterisch im Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales geführt und auch dort budgetiert. 

Im Gemeinderat fällt diese Aufgabe jedoch ins Ressort Bildung und Sicherheit, da dies organisatorisch sinnvoller 

ist. 

 

Auf den nachfolgenden Seiten sind die einzelnen Aufgabenbereiche detailliert erläutert. 

 

Die Tabelle „Messgrössen“ zeigt dabei die kritischen Erfolgsfaktoren der Aufgabenbereiche in der zeitlichen Ent-

wicklung und ermöglicht den Jahresvergleich und die Feststellung von Veränderungen. Dabei gilt es zu beachten, 

dass die Messgrössen für die zukünftige Planung überarbeitet und neu festgelegt werden sollen, damit diese einen 

noch grösseren Nutzen für die politische Planung bieten. 

 

Im Abschnitt „Entwicklung der Finanzen“ zeigt die Spalte Abweichung in Prozent (Abw. in %) jeweils die Differenz 

zwischen dem Budget 2021 und dem Budget 2022. Zu berücksichtigen ist, dass bei Verschiebungen von Leistungen 

von einem Aufgabenbereich in einen anderen oder bei Anpassungen der Verrechnungen zwischen Aufgabenberei-

chen, grössere Abweichungen zwischen den Budgetjahren entstehen können, ohne dass in der Gesamtrechnung 

tatsächlich eine Aufwand- oder Ertragsänderung resultiert.  



 

 

Der Aufgabenbereich Präsidiales und Kultur umfasst 

die Leistungsgruppen:  

− Allgemeine Verwaltung inklusive Verwaltungsliegen-

schaften 

− Kultur, Sport und Freizeit 

 

Der Gemeinderat ist unter Vorbehalt der Rechte der 

Stimmberechtigten das zentrale Führungsorgan und 

trägt in diesem Rahmen die Gesamtverantwortung für 

die Gemeinde. Der Gemeinderat bereitet die Entscheide 

der Stimmberechtigten vor und führt deren Beschlüsse 

aus. Er ermöglicht den Stimmberechtigten eine wirk-

same Kontrolle und Steuerung seiner Tätigkeit. 

Die Gemeindekommissionen bilden das Bindeglied zwi-

schen dem Gemeinderat und den Stimmberechtigten, 

indem sie bei strategischen Geschäften und Projekten 

mitwirken. 

Die Betriebsleitungen setzen die vom Gemeinderat de-

finierten strategischen Vorgaben um und sind für die 

operative Führung der Gemeinde verantwortlich. 

Die Einbindung der Ortsteile in die Gemeindeentwick-

lung wird gewährleistet und das Miteinander im Dorf 

gefördert. 

Kontinuierliche Weiterentwicklung als Dienstleistungs-

organisation anhand der Bedürfnisse aus der Bevölke-

rung. 

Die Attraktivität des Naherholungsgebietes wird mit 

Sorgfalt nachhaltig gesteigert. 

Unterstützung bei der Belebung des neu gestalteten 

Dorfzentrums Hohenrain, unter anderem mit einer 

Bürgschaftsverpflichtung im Umfang von CHF 35‘000 

pro Jahr über den Zeitraum von fünf Jahren. 

Für die künftige Gemeindeentwicklung bindet der Ge-

meinderat die vier Ortsteile stärker ein. Der persönliche 

Austausch ist institutionalisiert. 

Die Digitalisierung bietet vermehrt neue Formen der 

Kundenbeziehung zwischen Bevölkerung und Verwal-

tung. Gleichzeitig birgt die Zusammenarbeit mit Nach-

bargemeinden und Dritten weiteres Optimierungspo-

tenzial. Vorausschauende Einführung neuer Mitarbei-

tenden, Ausbau von standardisierten Abläufen und kos-

teneffiziente Nachbearbeitung von Pendenzen sorgen 

für mehr Zufriedenheit bei allen Beteiligten. 
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Der Aufgabenbereich Bildung und Sicherheit umfasst 

die Leistungsgruppen: 

− Bildung inklusive Schulinfrastruktur 

− Öffentliche Sicherheit 

 

Der Bereich Bildung organisiert die Volksschule gemäss 

den gesetzlichen Vorgaben. Die Schule orientiert sich an 

den zeitgemässen Entwicklungen. 

Die öffentliche Musikschule Oberseetal bietet eine für 

alle zugängliche, ganzheitliche musikalische Bildung 

an. 

Im Bereich öffentliche Sicherheit ist die Feuerwehr der 

wichtigste Teilbereich. Gut ausgebildet und zeitgemäss 

ausgerüstet bietet die Feuerwehr umfassenden Schutz 

bei Brand- und Elementarereignissen. 

Die Aufgaben in Bezug auf Militär- und Zivilschutzleis-

tungen werden regional als Verbundaufgabe gelöst. 

Eine Konzeptstudie gibt Aufschluss über die aktuellen 

Schulstandorte und die Möglichkeit der Bildung eines 

einzigen Schulkreises für die Gemeinde Hohenrain. Da-

rauf aufbauend erfolgt die Umsetzungsplanung und Re-

alisierung. 

Mittels eines Projektauftrags werden die Bedürfnisse 

der Feuerwehr, des Werkhofs sowie des Ökihofs für eine 

Vereinigung unter einem neuen gemeinsamen Dach 

eruiert. Der kurzfristige Fokus liegt dabei auf einer 

Machbarkeitsstudie und der Variantenprüfung mit 

Standort- und Kostenermittlung. 

Die jüngste Evaluation bestätigt die gute Qualität der 

Volksschule. Gemeindeeigene Schulanlagen und wei-

tere öffentliche Einrichtungen werden im Bedarfsfall 

veränderten Bedürfnissen und Sicherheitsanforderun-

gen angepasst. Konkret erfordern etwa neue feuerpoli-

zeiliche Auflagen (Belegungszahlen) aufwändige bauli-

che Massnahmen am Schulstandort Hohenrain. Die 

Schulleitung ist auf Beginn des Schuljahres 2022/2023 

aufgrund Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers  

neu zu besetzen. 

Nach dem ersten Betriebsjahr der neuen Musikschule 

Oberseetal ist zu analysieren, in welchen Bereichen Op-

timierungspotenzial besteht. Die Finanzierung der Be-

triebskosten mit einen Kostenteiler von 50:50 zwischen 

Kanton und Gemeinden wird 2022 durch eine Arbeits-

gruppe des Kantons und des Verbands Luzerner Ge-

meinden (VLG) geprüft. 

Die Zusammenarbeit mit den Partnerfeuerwehren 

Hochdorf und Römerswil funktioniert gut. Ein neues, 

gemeinsames Schlauchablegerfahrzeug erhöht die Ein-

satzmöglichkeiten der Feuerwehren. 

 

 

 

  



 
 

 
 

  



 

 
 

 

 



 

 

Der Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales umfasst 

die Leistungsgruppen:  

− Gesundheit 

− Soziale Sicherheit 

 

Die Gemeinde fördert den gesellschaftlichen Zusam-

menhalt, sorgt für die Sicherstellung der Gesundheits-

versorgung - teilweise partnerschaftlich mit externen 

Dienstleistenden - und trägt zur sozialen Sicherheit des 

Einzelnen bei. Sie setzt sich für hilfsbedürftige Men-

schen ein und unterstützt deren Selbstständigkeit und 

Eigenverantwortung. 

Das Ibenmoos erweitert mit der Palliative Care das 

Dienstleistungsangebot und intensiviert die externe 

Kommunikation mit dem Ziel einer stärkeren Wahr-

nehmung. 

Die Bedürfnisse verschiedener Altersgruppen sind er-

hoben. Ziel ist eine spürbar bessere Vernetzung zwi-

schen den Generationen, beispielsweise mittels gemein-

samer Aktivitäten. 

Die bestehende wertvolle und bereichernde Zusammen-

arbeit mit verschiedenen Leistungserbringenden gilt es 

weiterhin sorgsam zu pflegen. Der Mangel an verfügba-

rem Pflegepersonal verschärft sich. 

Die negativen Auswirkungen und Spätfolgen der Pande-

mie (z. B. Bettenauslastung Ibenmoos) sind in verschie-

denen Bereichen noch nicht abschätzbar. Übergeord-

nete Entscheidungen auf kantonaler und Bundesebene 

werden mit Verzögerungen auf kommunaler Ebene bei-

spielsweise in der Sozialhilfe spürbar. Andererseits 

rückten Einwohnerinnen und Einwohner durch den ge-

meinsam durchlebten Lockdown näher zusammen; die 

Solidarität im vergangenen Jahr war ein starkes Zei-

chen aus der Bevölkerung. 

 

 

  



 
 

 
 

  



 

 
 

 

 



 

 

Der Aufgabenbereich Bau, Umwelt und Wirtschaft um-

fasst die Leistungsgruppen:  

− Verkehr 

− Umweltschutz und Raumplanung 

 

Die Gemeinde stellt die Verkehrssicherheit durch stras-

senpolizeiliche Massnahmen und nachhaltigen Unter-

halt des Strassennetzes sicher. 

Die Ver- und Entsorgung innerhalb der Gemeinde ist 

stets gewährleistet. 

Der Erhaltung des Ortsbildes und einer qualitätsvollen 

räumlichen und baulichen Weiterentwicklung wird 

nachhaltig Rechnung getragen. An die Revision der 

Ortsplanung anschliessende projektbezogene Teilzo-

nenplanänderungen haben stets eine Steigerung der 

Standortattraktivität zum Ziel und dienen gleichermas-

sen dem Interesse des betroffenen Ortsteils, als auch je-

nem der Gemeinde Hohenrain als Ganzes. 

Die Mobilitätsanbindung (inklusive Langsamverkehr) 

aller Dorfteile wird überprüft. Der Betrieb der Wasser-

versorgungen und der Unterhalt des Güterstrassennet-

zes sollen neu strukturiert und nach definierten Para-

metern stärker professionalisiert werden. 

Über die vorhandenen Instrumente der Raumplanung 

wird die Realisierbarkeit von Spezialzonen zur gewerb-

lichen Nutzung geprüft. Die Reduktion der landwirt-

schaftlichen Geruchsemissionen im Siedlungsgebiet 

wird im Rahmen der Standortattraktivität thematisiert. 

Die elektronischen Kommunikationsnetze (Breitband, 

Mobilfunk) sind auf die Bedürfnisse der Bevölkerung 

abgestimmt. 

Die Entwicklungen im Bau- und Verkehrswesen, der 

Raumplanung und im Umweltbereich werden wesent-

lich durch Bund, Kanton, Gemeindeverbände und Ge-

nossenschaften mitgeprägt. 

Der Vorbericht des Kantons zur Revision der Ortspla-

nung wurde bis Ende 2021 in Aussicht gestellt. Somit ist 

von einer frühestmöglichen öffentlichen Auflage im 

Frühling 2022 auszugehen. Ob die Revision anschlies-

send noch im Jahr 2022 oder erst 2023 abgeschlossen 

werden kann, hängt vom Umfang allfälliger Einspra-

chen und deren Behandlung ab. 

 

 

 



 
 

 
 

 

  



 

 
 

 



 

 

Der Aufgabenbereich Finanzen umfasst die Leistungs-

gruppen:  

− Volkswirtschaft 

− Finanzen und Steuern 

 

Die Gemeinde betreibt eine vorausschauende und nach-

haltige Finanzpolitik und stärkt dadurch die Vorausset-

zungen für die weitere Prosperität der Gemeinde und 

schafft eine stabile finanzielle Grundlage für die kom-

menden Generationen. Die Steuerbelastung wird dabei 

so gering wie möglich, aber so hoch, wie für eine nach-

haltige Entwicklung notwendig, gehalten. 

Die Finanzstrategie (2014) wird überarbeitet und an die 

aktuellen Gegebenheiten angepasst. 

Es wird eine neue kommunale Gebühren- und Beitrags-

ordnung erarbeitet, welche den Stimmberechtigten zum 

Beschluss vorgelegt wird. 

Das Eigenkapital ist auf der Basis von Ertragsüber-

schüssen in den Vorjahren erfreulicherweise gestiegen. 

Die aktuelle Nettoverschuldung pro Einwohner weist 

jedoch auf Handlungsbedarf hin. Im Rahmen der Über-

arbeitung der Finanzstrategie wird die Verschuldungs-

entwicklung eine wichtige Rolle einnehmen müssen. 

Grössere Investitionen sind im Aufgaben- und Finanz-

plan prognostiziert und die finanziellen Konsequenzen 

aufgezeigt. Der kurz- und mittelfristige Investitionsbe-

darf ist markant. 

Der Steuerfuss soll auf 2.15 Einhalten belassen werden 

können. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 



Erfolgs- und Investitionsrechnung nach Kostenarten 

 



 

 



 

Finanzkennzahlen 

 



 

 

Bericht der Finanzaufsicht zum Aufgaben- und Finanzplan des Vorjahres 

Zitat: "Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2021 sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2021-

2024 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanz-

kennzahlen, vereinbar sind und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des 

Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 17. Juni 2021 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichts-

rechtliche Massnahmen erfordern würden." 

 

Verabschiedung des Aufgaben- und Finanzplans durch den Gemeinderat 

Der Gemeinderat hat den Aufgaben- und Finanzplan 2022-2025 mit dem Budget für das Jahr 2022 am 31. August 

2021 verabschiedet und zur Berichterstattung an die Controllingkommission übergeben. 

  



Bericht der Controllingkommission an die Stimmberechtigten 

 

 

 

Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten: 

 

− vom Aufgaben- und Finanzplan 2022–2025 zustimmend Kenntnis zu nehmen (Traktandum 3.1). 

− das Budget 2022 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 186‘683 und Investitionsausgaben von CHF 1‘405‘000 

sowie einem Steuerfuss von 2.15 Einheiten zu beschliessen. (Traktandum 3.2).  



 

 

Bericht der Bürgerrechtskommission 

 

 

 

Dana Schnabel, Sennweidstrasse 13, 6276 Hohenrain 
 
geb. 15. August 1978 in Marienberg, Deutschland (DE) 
 
Staatsangehörigkeit: Deutschland 
 
ledig, eingereist in die Schweiz am 12. April 2007, lebt seit Dezember 2007 in der Ge-
meinde Hohenrain 
 

 

Dana Schnabel ist in Olbernhau (Bezirk Sachsen, Deutschland) aufgewachsen. Die Grundschule und die Sekundar-

schule (Begrifflichkeit in Deutschland: Mittel- und Realschule) besuchte sie ebenfalls in Olbernhau. Im Anschluss 

absolvierte die Gesuchstellerin das Wirtschaftsgymnasium in Flöha DE. Beruflich hat Dana Schnabel an der Ho-

telfachschule Pirna Sonnenstein DE eine Lehre als Hotelfachfrau mit Erfolg abgeschlossen. Nach absolvierter Lehre 

hat sie bis im Frühjahr 2007 in Deutschland gearbeitet und gewohnt. Im April 2007 ist Dana Schnabel in die 

Schweiz gezogen und war anfänglich in Luzern und Emmen wohnhaft. Anfangs Dezember 2007 zog Dana Schnabel 

ins Sennenmoos, Ottenhusen. Mittlerweile wohnt sie nun zusammen mit ihrem Schweizer Lebenspartner in der 

Sennweidstrasse 13 in Hohenrain. 

 

Die Gesuchstellerin ging sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz stets einer Erwerbstätigkeit nach. Dana 

Schnabel arbeitet seit Februar 2018 im Hotel und Gasthaus „Die Perle“ in Perlen als Servicemitarbeiterin. 

 

Dana Schnabel ist langjähriges Mitglied im Feldschützenverein Eschenbach, trifft sich gerne mit Freunden, pflegt 

ihren Hund im Sennenmoos und haushaltet gerne. 

 

Seit bald vierzehn Jahren lebt Dana Schnabel in Hohenrain und fühlt sich hier zuhause. Sie schätzt den Schweizer 

Umgangston, die Sitten und Bräuche sowie das Leben hier in Hohenrain sehr. Aus diesen Gründen ersucht sie um 

Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Hohenrain und das damit verbundene Schweizer Bürgerrecht.  

 

Dana Schnabel erfüllt sämtliche Voraussetzungen zur Erlangung des Schweizer Bürgerrechts.  

 

Die Bürgerrechtskommission empfiehlt den Stimmberechtigten Dana Schnabel das Gemeindebürgerecht von Ho-

henrain zuzusichern. 

 

Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten Dana Schnabel, 1978, Sennweidstrasse 13, 6276 Hohenrain, 

das Gemeindebürgerrecht von Hohenrain zuzusichern (Traktandum 4.1).  



 

 

Bericht der Bürgerrechtskommission 

 

 

 

Carlos Scheurenberg, Freimatt 4, 6277 Lieli 
 
geb. 22. August 1957 in Buenos Aires, Argentinien (AR) 
 
Staatsangehörigkeit: Deutschland, Argentinien 
 
verheiratet, eingereist in die Schweiz am 24. August 1992, lebt seit Oktober 2003 in 
der Gemeinde Hohenrain 
 

 

 

Silvia Baroni Scheurenberg, Freimatt 4, 6277 Lieli 
 
geb. 3 Februar 1960 in Salta, Argentinien (AR) 
 
Staatsangehörigkeit: Argentinien  
 
verheiratet, eingereist in die Schweiz am 7. Dezember 1992, lebt seit Oktober 2003 in 
der Gemeinde Hohenrain 
 

 

Carlos Scheurenberg und Silvia Baroni Scheurenberg leben seit 1992 zusammen in der Schweiz. Aufgewachsen ist 

Carlos Scheurenberg in Argentinien. Dort besuchte er die Primar- und Sekundarschule. Danach besuchte er die 

Geigenbauschule in Tucuman unter der Leitung von Alfredo Del Lungo aus Florenz. Im Jahr 1984 wanderte er nach 

Deutschland aus und arbeitete dort und in Holland. Im Jahr 1990 ist er mit Silvia Baroni zusammengezogen. Die 

beiden lernten sich am Theater in San Miguel de Tucumán kennen. Zwei Jahre später sind sie aus Berlin in die 

Schweiz eingereist. Carlos Scheurenberg arbeitete auch hier als Geigenbauer an verschiedenen Orten. Ebenso ha-

ben sie 1992 in der Schweiz im Kanton Bern geheiratet. Sie wohnten anschliessend in Luzern und im Jahr 2003 

entschlossen sie sich, ein Eigenheim in Lieli zu bauen. Seither sind sie in der Gemeinde Lieli, respektive Hohenrain 

wohnhaft. Carlos Scheurenberg gründete im Jahr 2004 in Zug ein eigenes Geigenbaugeschäft, wo er seither ar-

beitstätig ist. 

 

Silvia Baroni Scheurenberg ist ebenfalls in Argentinien aufgewachsen und besuchte dort die Primar- sowie Sekun-

darschule. Mit 14 Jahren hat sie sich entschieden Opernsängerin zu werden. Anschliessend begann sie ihre Ausbil-

dung in Klavier und Musiktheorie sowie die Gesangsausbildung. Danach hat sie verschiedene Studien gemacht. 

Zum einen ein Anfang des Jurastudiums, der Rechtsfächer, Psychologie und schlussendlich die musikalische Fort-

setzung, wo sie auch viele Weiterbildungen wie Gesangstechnik, Stimmbildung, Interpretation, Ensembledrama, 

Opern, Operette und Meisterkurse in Liederinterpretation machte. Später erhielt sie die Gelegenheit, in verschie-

denen Theatern in Argentinien mitzuwirken. Dabei lernte sie ihren heutigen Ehemann kennen. In der Schweiz 

gestaltete es sich anfangs schwierig, als Opernsängerin tätig zu werden. Später trat sie unter anderem im Opern-

haus Zürich, im Theater in Wien, bei der Eröffnung des KKL, an Tourneen in verschiedenen europäischen Städten 

sowie im Luzerner Theater auf. Nach vielen Jahren im Theater, war es für sie an der Zeit für eine Veränderung. Die 

Ära „Oper“ war vorbei. Sie entdeckte ihr Interesse an Chören und erhielt die Gelegenheit die Leitung verschiedener 



Männerchöre zu übernehmen. Dies war für sie etwas ganz anderes. Sie bewundert, dass die Sänger so leidenschaft-

lich und freiwillig Proben. Heute leitet sie drei Männerchöre (Hämikon, Hagendorn und Rothenburg). Sie geniesst 

die Auftritte mit den Männerchören. 

 

In der Freizeit arrangiert Silvia Baroni Scheurenberg mit grosser Freude Lieder für ihre Chöre, liest gerne und liebt 

es, mit Kindern zu musizieren und zu singen. Zudem geht sie gerne mit ihrem Mann oder einer Freundin in der 

Umgebung spazieren. Carlos Scheurenberg seinerseits geht in seiner Freizeit auf dem Lindenberg joggen  und im 

Herbst sammelt er gerne Pilze. Zudem singt er im Männerchor in Hämikon, was ihm viel Spass bereitet. Er schätzt 

die unkomplizierte Art der Chorkameraden. Mit seiner Frau hat er das Ensemble Solotango gegründet.  

 

Carlos Scheurenberg und Silvia Baroni Scheurenberg leben seit 18 Jahren in der Gemeinde Hohenrain und insge-

samt 29 Jahre in der Schweiz. Sie fühlen sich hier zuhause und schätzen den direkten Kontakt mit der Natur sehr. 

Zudem geniessen sie das Weiden der Kühe oder Schafe von ihren Bauernfreunden und Nachbarn. Sie sind gefühls-

mässig hier in der Schweiz angekommen. Aus diesen Gründen ersuchten sie um Erteilung des Gemeindebürger-

rechts von Hohenrain und das damit verbundene Schweizer Bürgerrecht.  

 

Carols Scheurenberg und Silvia Baroni Scheurenberg erfüllen sämtliche Voraussetzungen zur Erlangung des 

Schweizer Bürgerrechts. 

 

Die Bürgerrechtskommission empfiehlt den Stimmberechtigten Carlos Scheurenberg und Silvia Baroni Scheuren-

berg das Gemeindebürgerecht von Hohenrain zuzusichern. 

 

Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten: 

 

− Carlos Scheurenberg, 1957, Freimatt 4, 6277 Lieli, das Gemeindebürgerrecht von Hohenrain zuzusichern 

(Traktandum 5.1). 

− Silvia Baroni Scheurenberg, 1960, Freimatt 4, 6277 Lieli, das Gemeindebürgerrecht von Hohenrain zuzusi-

chern (Traktandum 5.2).  



 

 

Bericht der Bürgerrechtskommission 

 

 

 

Thomas Kreher, Sennweidstrasse 13, 6276 Hohenrain 
 
geb. 1. März 1979 in Frankenberg (Sachsen), Deutschland (DE) 
 
Staatsangehörigkeit: Deutschland 
 
verheiratet, eingereist in die Schweiz am 1. Dezember 2008, lebt seit Oktober 2017 in 
der Gemeinde Hohenrain 
 

 

 

Tamar Kreher, Sennweidstrasse 13, 6276 Hohenrain 
 
geb. 3. März 1981 in Tibilsi, Georgien (GE) 
 
Staatsangehörigkeit: Georgien 
 
verheiratet, eingereist in die Schweiz am 1. Juni 2009, lebt seit Oktober 2017 in der 
Gemeinde Hohenrain 
 

 

 

Anni Kreher, Sennweidstrasse 13, 6276 Hohenrain 
 
geb. 19. April 2007 in Nagold (Baden Württemberg), Deutschland (DE) 
 
Staatsangehörigkeit: Deutschland  
 
ledig, eingereist in die Schweiz am 1. März 2009, lebt seit Oktober 2017 in der Ge-
meinde Hohenrain 
 

 

Thomas und Tamar Kreher leben zusammen mit ihrer Tochter Anni Kreher seit 2009 in der Schweiz. Aufgewachsen 

ist Tamar Kreher in Georgien. Thomas Kreher und Anni sind in Deutschland aufgewachsen. Anni lebte jedoch nur 

zwei Jahre in Deutschland. Danach ist die Familie in die Schweiz eingereist. Hier lebten sie zuerst in Hochdorf an 

der Hauptstrasse, jedoch nahm der Drang nach mehr Natur zu. In Hohenrain wurde ihnen dieser Wunsch erfüllt. 

 

Die Gesuchstellenden gingen sowohl in Deutschland, als auch in der Schweiz stets einer Erwerbstätigkeit nach. 

Thomas Kreher ist im Jahr 2008 für den Job als Schreiner in die Schweiz eingereist und a rbeitet seither in der 

Schreiner-Branche. Im Jahr 2020 wechselte er innerhalb des Betriebes zu Tätigkeiten im Innendienst und als Mon-

tageleiter. Tamar Kreher arbeitete in Georgien als Teamleiterin. In Deutschland war sie als Lagerarbeiterin und 

Buchhalterin tätig. Seit sie in der Schweiz ist, arbeitet sie nun als Verwaltungsangestellte bei der Manor in Hoch-

dorf. Die Tochter Anni besuchte die Spielgruppe, den Kindergarten und die Primarschule bis zur 4. Primarklasse 

in Hochdorf. Die 4. - 6. Primarklasse besuchte Anni in Hohenrain und lernte hier viele Freunde kennen. Zurzeit 

absolviert sie die 2. Sekundarstufe in Hochdorf. 

 

In der Freizeit geht Thomas Kreher jeweils mit seinem Freund fischen. Tamar Kreher besuchte jeweils das Netzball 

beim Audacia in Hochdorf, was sie aber aufgrund von gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Die Tochter 

Anni ist nach wie vor im Audacia Hochdorf im Volleyball-Team mit dabei. 



Nun lebt die Familie seit vier Jahren in Hohenrain und 12 Jahre in der Schweiz. Sie fühlen sich hier zuhause und 

Freunde, die sie hier gefunden haben, sind ihnen ans Herz gewachsen. Sie schätzen es sehr, in der Schweiz leben 

zu dürfen sowie die schöne Natur, die Berge und Wiesen zu geniessen. Aus diesen Gründen ersuchen sie um Ertei-

lung des Gemeindebürgerrechts von Hohenrain und das damit verbundene Schweizer Bürgerrecht. 

 

Die Familie Kreher erfüllt sämtliche Voraussetzungen zur Erlangung des Schweizer Bürgerrechts.  

 

Die Bürgerrechtskommission empfiehlt den Stimmberechtigten Thomas Kreher, Tamar Kreher und Anni Kreher 

das Gemeindebürgerecht von Hohenrain zuzusichern. 

 

Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten: 

 

− Thomas Kreher, 1979, Sennweidstrasse 13, 6276 Hohenrain, das Gemeindebürgerrecht von Hohenrain zuzusi-

chern (Traktandum 6.1). 

− Tamar Kreher, 1981, Sennweidstrasse 13, 6276 Hohenrain, das Gemeindebürgerrecht von Hohenrain zuzusi-

chern (Traktandum 6.2). 

− Anni Kreher, 2007, Sennweidstrasse 13, 6276 Hohenrain, das Gemeindebürgerrecht von Hohenrain zuzusi-

chern (Traktandum 6.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Erledigung der angekündigten Geschäfte können die Teilnehmenden zu den Gemeindeangelegenheiten Fra-

gen stellen, Auskünfte verlangen und Anregungen, Wünsche oder Kritik vorbringen.  Zu beachten gilt, dass Ab-

stimmungen zur Erledigung von Geschäften dabei unzulässig sind. 
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